
Ausschreibung  
 
 

Prüfungsart:  EVI Feldprüfung für Hengste, Stuten und Wallache – Zuchtrichtung 

Ziehen/Fahren (Schwachholz/Zugschlitten) 

(1 Tag), (LP-Richtlinien EVI) 

Prüfungszeitraum:    18. Oktober 2026 

Prüfungsstation:    Niedersächsisches Landgestüt Celle 

Prüfungsort:     Spörckenstr. 10, 29221 Celle  

Zuständiger Zuchtverband:  Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen e.V. 

Anmeldeschluss:    25. September 2026 

Zugelassene Rassen:   alle Kaltblutrassen 

Mindestalter:    3 Jahre (gemäß LP-Richtlinien) 

Anlieferungsunterlagen:   Abstammungsnachweis / Equidenpass 

 

Anmelde- und  
Verwaltungsgebühr:       25,00 €  
Prüfungsgebühr für Stuten:      35,00 €  
Prüfungsgebühr für Hengste:      65,00 € 
Wiegegebühr pro Pferd:       10,00 € 
 
Gesamt Leistungsprüfungsgebühr für Stuten, Wallache:  70,00 € 
Gesamt Leistungsprüfungsgebühr für Hengste:           100,00 € 
 
Das ausgefüllte Anmeldeformular ist zu richten an: 
Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen e. V.  
Vor den Höfen 32, 31303 Burgdorf 
Email: info@kaltblutpferde-nds.de 
Telefon: 05136-9703903 
Fax: 05136- 9704534 
 
Die Anmeldegebühr (70,00 € /100,00 €) ist bis zum Anmeldeschluss zu zahlen an: 
 
Stammbuch für Kaltblutpferde Niedersachsen e. V.  
Kreissparkasse Verden 
IBAN: DE09 2915 2670 0019 0049 69, BIC: BRLADE21VER 
 
Hinweise für den Anmelder:  
 
Es gelten alle Vorgaben und Bestimmungen der LP-Richtlinien und der Zuchtprogramme. 
 

Auszug aus den LP-Richtlinien (Stand 06. Mai 2013) 

Hinweis zur Ausrüstung von Reiter und Pferd bei Stations-, Kurz- und Feldprüfungen: 

In allen Prüfungsteilen gelten die Bestimmungen für Basisprüfungen gemäß LPO. In den Prüfungsteilen, die 
eine Überwindung von Hindernissen beinhalten, ist eine Ausrüstung gemäß Aufbauprüfungen (Springpferde-
LP) nach LPO zulässig. 

Bei der Anlieferung ist der Equidenpass incl. Zuchtbescheinigung vorzulegen. 

Spätestens bei der Anlieferung ist der Anmelder verpflichtet, auf besondere Eigenschaften oder Unarten des 
Pferdes hinzuweisen. Die Folgen (z.B. Haftung auf Schadenersatz) aus unterlassenen, unvollständigen oder 
nichtzutreffenden Hinweisen trägt der Anmelder. 


